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Fünf Jahre PID-Gesetz
Die Präimplantationsdiagnostik in
Deutschland aus rechtlicher Sicht

I. Einleitung

Das Gesetz zur Regelung der Präimplan-
tationsdiagnostik vom 21.11.2011 [1] ist
fast fünf Jahre alt. Vor diesem „kleinen
Jubiläum“ liegt ein ereignisreicher Zeit-
raum gesetzgeberischerAktivität, der so-
wohl von zustimmenden als auch von
kritischen Stimmen begleitet wurde und
Anlass dafür bietet, einen zusammenfas-
senden Blick auf die Regelungen über
die Präimplantationsdiagnostik und ei-
nige ihrer praktischen Auswirkungen zu
werfen.1

II. Die Regelung der
Präimplantationsdiagnostik im
ESchG

Die 2006 erstattete Selbstanzeige eines
Reproduktionsmediziners brachte auf
gewissen Umwegen [2, S. 117; 3, § 3a
Rn. 1] die bis dahin überwiegend [4, S. 85
mwN.] für unzulässig erachtete Präim-
plantationsdiagnostik (PID) schließlich
im Jahr 2009 vor die Strafgerichtsbar-
keit. Dieser Umstand gab dem Bundes-
gerichtshof (BGH) ein Jahr später nach
damaliger Rechtslage die Gelegenheit zu
der Entscheidung, dass eine der Fest-
stellung schwerer genetischer Schäden
dienende PID an pluripotenten Tropho-
blastzellen weder als missbräuchliche
Anwendung von Fortpflanzungstechni-
ken (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 ESchG) noch als
missbräuchliche Verwendung mensch-
licher Embryonen (§ 2 Abs. 1 ESchG)
anzusehen sei [5, S. 2673 ff.]. Über die

1 Der Berichtszeitraum gemäß § 3a Abs. 6
ESchG beläuft sich auf vier Jahre, sodass erste
Erkenntnisse über die Anwendung der PID
bereitserfasstwerdenkonnten.

Zulassung der PID hatte der Gesetzge-
ber nach Ansicht des BGH seinerzeit
jedoch noch keine Entscheidung ge-
troffen – eine Regelung erachtete das
Gericht insoweit als wünschenswert [5,
S. 2675; ausführlich: 6]. In der 17. Le-
gislaturperiode des Bundestages standen
infolge dieses Urteils schließlich drei
Gesetzentwürfe zur Diskussion, die in
unterschiedlichem Ausmaß Restriktio-
nen der PID vorsahen2 [ausführlich: 9].
Durchgesetzt hat sich ein Entwurf der
Abgeordneten Flach, Hintze et al., der
mit gewissen Änderungen [10, 11] im
Juli 2011 vom Bundestag angenommen
wurde und das Embryonenschutzgesetz
(ESchG) um den § 3a erweiterte.

1. Verbot und Rechtfertigung der
PID in § 3a ESchG

Das ESchG zielt – anders als es der Ge-
setzestitel vermuten lässt – bei genau-
er Betrachtung nicht auf den originären
Schutz extrakorporal erzeugter Embryo-
nen, sondern es dokumentiert die Ergeb-
nisse einer gesetzgeberischen Bewertung
der Chancen und Risiken des Umgangs
mit diesen Embryonen [4, S. 82 ff., insb.
S. 85]. Die Vorschrift des § 3a ESchG
enthält allerdings eine recht vorsichtige
Bewertung der PID. Denn dieses als ge-
netische Untersuchung von Zellen eines
Embryos in vitro vor seinem intrauteri-
nen Transfer definierte Verfahren ist ge-

2 DerGesetzentwurfderAbgeordnetenGöring-
Eckhardt et. al. [7] enthielt ein vollständiges
VerbotderPID,derGesetzentwurfderAbgeord-
netenRöspelet.al. [8]sahdieZulässigkeitderPID
nur zur Feststellung solcher schwerwiegenden
Schäden vor, die zu einer Fehl- oder Totgeburt
bzw.nochvorEndedeserstenLebensjahreszum
TodedesKindes führen.

mäß § 3aAbs. 1 ESchG grundsätzlichmit
Strafe bedroht. Diese „gesetzgeberische
Grundentscheidung“ [11, S. 8] erstreckt
sichdemWortlaut„Zellen eines Embryos“
zufolge in der Grundlinie auf alle dem
Zellverband des Embryos angehörenden
Zellen [6, S. 226].

Das grundsätzliche Verbot der PID in
§ 3a Abs. 1 ESchG erfasst auch die Un-
tersuchung von Trophoblastzellen. Dies
wird teilweise mit Hinweis auf die dabei
zu erreichende Vermeidung von Schädi-
gungendesEmbryosundaufdiebegrenz-
te Entwicklungsfähigkeit dieser Zellen
vor demHintergrund dermittlerweile in
§ 2 Nr. 3 Buchstabe b) der PID-Verord-
nung [12]3 enthaltenen Begriffsbestim-
mung bezweifelt [13]. Allerdings spre-
chen die Historie der Gesetzgebung [6,
S. 226ff.] undnicht zuletzt einemangeln-
de Kompetenz des Verordnungsgebers
zur inhaltlichen Begrenzung der Straf-
vorschriftdes§3aAbs.1ESchG[6,S.228]
gegen diese Auffassung, sodassde lege la-
ta die entsprechende Untersuchung des
Trophoblast von der Strafdrohung um-
fasst wird [6, S. 233]. Diese Sichtweise
findet sich auch in einer Stellungnahme
der Bundesregierung auf eine konkrete
Anfrage [14] und in einem Beschluss des
VGH München aus Oktober 2015 [15].

Die grundsätzlich strafbare PID kann
nach§3aAbs. 2ESchG inzweiKonstella-
tionen gerechtfertigt sein: entweder bei

3 Nach § 2 Nr. 3 PID-Verordnung erfasst der
ZellbegriffStammzellen,die (a)eineminvitroer-
zeugten Embryo entnommenworden sind und
die Fähigkeit besitzen, sich in entsprechender
Umgebung selbst durch Zellteilung zu vermeh-
ren, und (b) sich selbst oder deren Tochterzellen
sich unter geeigneten Bedingungen zu Zellen
unterschiedlicher Spezialisierung, jedoch nicht
zueinemIndividuumzuentwickelnvermögen.
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dem aufgrund genetischer Disposition
bestehenden hohen Risiko einer schwer-
wiegenden Erbkrankheit (Satz 1) oder
zur Feststellung einer schwerwiegenden
Schädigung des Embryos (Satz 2) – wo-
bei in der veröffentlichten Diskussion zu
§ 3a ESchG bereits deutlich geworden
ist, dass der Wortlaut des Absatzes 2 für
die praktische Handhabung noch der er-
gänzenden (teilweise einschränkenden)
Erläuterung bedarf [vgl. 2, S. 121 ff.; 4,
S. 87 ff.; 9, S. 660 ff.] – etwa dahingehend,
dass § 3a Abs. 2 Satz 2 ESchG keine ge-
setzliche Anerkennung eines generellen
Screenings darstellt [16, S. 423].

2. Die PID-Verordnung und ihre
Umsetzung in den Ländern

Voraussetzungen einer zulässigen PID
sind gemäß § 3a Abs. 3 Satz 1 ESchG
vor allem das zustimmende Votum ei-
ner interdisziplinär zusammengesetzten
Ethikkommission und die Zulassung
des die PID durchführenden Zentrums.
Der § 3a Abs. 4 ESchG wertet den
Verstoß gegen diese Voraussetzungen
als Ordnungswidrigkeit, die mit einer
Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahn-
det werden kann. Nähere Regelungen
über die Ethikkommissionen oder das
Zulassungsverfahren für PID-Zentren
enthält § 3a ESchG nicht. Stattdessen
ermächtigt § 3a Abs. 3 Satz 3 ESchG
die Bundesregierung zum Erlass einer
Rechtsverordnung (PID-Verordnung),
die entsprechende Vorgaben aufstellt
und der Zustimmung des Bundesrates
bedarf. Erst diese Verordnung schafft
die Voraussetzungen für eine zulässige
Durchführung der PID.

a) Erlass der PID-Verordnung
Konkrete Motive für die Auslagerung
zentraler Verfahrensentscheidungen zur
PID auf die Bundesregierung erschlie-
ßen sich nicht unmittelbar aus den
Gesetzesmaterialien. Eine Verordnung
könnte theoretisch eine erhöhte Flexibi-
lität bei Umsetzung und Anpassungen
im Vergleich zu einem Parlamentsgesetz
gewährleisten, doch diese Überlegung
ist in Bezug auf die PID-Verordnung
angesichts des Erfordernisses einer Zu-
stimmung des Bundesrates und der
tatsächlichen Entwicklungen nur mit

geringer Überzeugungskraft ausgestat-
tet: Erst im Juli 2012 – rund ein halbes
Jahr nach Inkrafttreten des § 3a ESchG
– legte das Bundesgesundheitsministe-
rium den ersten Entwurf einer PID-
Verordnung vor, der im November 2012
durch das Bundeskabinett beschlossen
und dem Bundesrat zugeleitet wurde [2,
S. 125 f.]. Der Verordnungsentwurf sah
sich zudem inhaltlicher Kritik ausgesetzt
und entfachte darüber hinaus erneut die
Debatte über grundsätzliche Fragen der
Zulässigkeit der PID [2, S. 126]. Im
Februar 2013 stimmte der Bundesrat
einem geänderten Entwurf zu, sodass
die PID-Verordnung nach erneutem Be-
schluss der Bundesregierung erlassen
werden konnte [2, S. 126]. Da auch die
PID-Verordnung keine abschließenden
Regelungen enthält, sondern landes-
rechtliche Umsetzungsmaßnahmen in
Bezug auf die Ethikkommissionen und
die Zulassung der PID-Zentren vorsieht,
wurde der Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Verordnung auf den 1.2.2014
(§ 10 PID-Verordnung) gelegt, um den
Ländern entsprechende Vorlaufzeiten
einzuräumen [17, S. 10]. Die Schaffung
einesmangelsPID-Verordnungzunächst
unvollständig geregelten Übergangszeit-
raumes warf zahlreiche Fragen auf [vgl.
dazu: 2, S. 124 f.; 3, § 3a Rn. 14; 9, S. 666].
Vorzugswürdig wäre angesichts der erst
kurz zuvor ergangenen Entscheidung
des BGH zur PID [5] insoweit die Ab-
stimmung des Inkrafttretens von § 3a
ESchG auf den Erlass der PID-Verord-
nung gewesen [3, § 3a Rn. 14; 9, S. 666],
um Übergangszeiträume zu vermeiden.

b) Landesregelungen über die
Ethikkommissionen für PID
Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 PID-Verord-
nung richten die Länder unabhängi-
ge interdisziplinär zusammengesetzte
Ethikkommissionen für Präimplantati-
onsdiagnostik ein.Diese setzen sichnach
§ 4 Abs. 1 Satz 3 PID-Verordnung aus
vier Sachverständigen der Fachrichtung
Medizin, jeweils einem oder einer Sach-
verständigen der Fachrichtungen Ethik
und Recht sowie jeweils einem Vertreter
der für dieWahrnehmung der Interessen
der Patientinnen und Patienten und der
Selbsthilfe behinderter Menschen auf
Landesebene maßgeblichen Organisa-

tionen zusammen. Auch die näheren
Bestimmungen über diese Kommissio-
nen obliegen den Ländern (§ 4 Abs. 4
PID-Verordnung). Mittlerweile haben
die Bundesländer Regelungen bzw. Ver-
einbarungen über die Einrichtung von
PID-Kommissionen getroffen und dabei
unterschiedliche Umsetzungswege ge-
wählt. Einige Länder vereinbarten durch
Staatsvertrag die Einrichtung gemeinsa-
mer Ethikkommissionen [18, 19], andere
fanden regional eigenständige Lösungen
[20].

Die Einschaltung einer Ethikkommis-
sion in eine von betroffenen Paaren als
höchstpersönlich empfundene Entschei-
dung trifft in der aktuellen Diskussion
durchaus auf Widerspruch [21, S. 132].
Allerdings legt § 6 Abs. 4 Satz 1 PID-
Verordnung fest, dass die Ethikkommis-
sionen den Antrag auf Durchführung ei-
ner PID zustimmend zu bewertenhaben,
wenn sie nach Prüfung der notwendigen
Angaben und Unterlagen unter Berück-
sichtigung der im konkreten Einzelfall
maßgeblichen psychischen, sozialen und
ethischenGesichtspunkte zu demErgeb-
nis kommen, dass die in § 3a Abs. 2
ESchG genannten Voraussetzungen für
eine Rechtfertigung der PID erfüllt sind.
Damit wird den Ethikkommissionen je-
denfalls kein freier Ermessensspielraum
eingeräumt, sondern die – ggf. zu ei-
ner gebundenen Entscheidung führende
– Aufgabe übertragen, die Erfüllung der
gesetzlichenVoraussetzungenderPIDzu
prüfen.

c) Zulassung von PID-Zentren und
Begrenzungsgedanke
Die PID ist gemäß § 3a Abs. 3 Satz 1Nr. 3
ESchG in zugelassenen Zentren durch-
zuführen, wobei Näheres zu Anzahl und
Voraussetzungen der Zulassungen in der
PID-Verordnung festlegtwird [22]. In § 3
PID-Verordnung wurden hohe sachliche
und personelle Anforderungen an ein
entsprechendes Zentrum gestellt. Unter
anderem wird eine hinreichende Praxis-
erfahrung in den Bereichen der Repro-
duktionsmedizin und der Humangene-
tik verlangt (§ 3 Abs. 2 Nrn. 4 und 5
PID-Verordnung). Mit diesen Vorgaben
wird neben der Sicherung hoher Quali-
tät zugleich eine BegrenzungderAnwen-
dung der PID beabsichtigt [23, S. 16 f.].
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Dieser Begrenzungsgedanke kommt im
Verfahren zum Erlass der PID-Verord-
nung deutlich zum Ausdruck: Der ers-
te Verordnungsentwurf sah vor, dass bei
Erfüllung der in § 3 Abs. 2 PID-Ver-
ordnunggenanntenVoraussetzungendie
Zulassung zu erteilen „ist“, sodass dieser
Entwurf von einer gebundenenEntschei-
dung der Zulassungsbehörden ohne ge-
zielte Begrenzung der Zentren ausging
[23, S. 18]. In den Ausschussempfehlun-
gen zu demVerordnungsentwurf konnte
sich dieses Konzept jedoch nicht durch-
setzen.StattdessenwurdedieheutigeFor-
mulierung in § 3 Abs. 2 Satz 1 PID-Ver-
ordnung („Eine Zulassung darf auf An-
trag nur erteilt werden, wenn . . .“) sowie
eine – auch umgesetzte – Klarstellung in
§ 3 Abs. 2 Satz 2 PID-Verordnung be-
fürwortet, wonach ein Anspruch auf Zu-
lassung ausdrücklich nicht besteht [17,
S. 2 f.]. Weiterhin sieht die Klarstellung
in § 3 Abs. 2 Satz 3 PID-Verordnung
vor, dass bei notwendiger Auswahl zwi-
schenmehrerengeeignetenZentrenoder
Einrichtungen, die eine Zulassung be-
antragen, die zuständige Behörde unter
Berücksichtigung der öffentlichen Inte-
ressen, der Vielfalt der Bewerber und des
Bedarfs an PID-Zentren entscheidet. Die
Zulassung ist zudem auf fünf Jahre zu
befristen (§ 3 Abs. 4 Satz 2 PID-Verord-
nung).

Hintergrund dieser Zulassungsrege-
lungen ist die Vorstellung, dass die Be-
grenzung der PID auf einige wenige Zen-
tren aufgrund einer geringen Zahl von
zu erwartenden Anträgen neben den Be-
dürfnissen der Qualitätssicherung nicht
nur den praktischen Bedarf erfasse, son-
dern auch dem Ausnahmecharakter der
PID Rechnung trage [17, S. 3].

Bedarfsorientierung und Ausnah-
mecharakter der PID erscheinen als
Zulassungsvoraussetzungen allerdings
nicht plausibel begründbar [kritisch be-
reits: 2, S. 127 ff.]: So stellt die wohl
als Vorbild für das Bedarfskriterium
dienende Regelung des § 121a Abs. 2
und 3 Satz 1 SGB V über die Geneh-
migung zur Durchführung künstlicher
Befruchtungen [vgl. den Vorschlag bei:
24, S. 795] nicht nur aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit, sondern auchdeshalb
ein Bedarfskriterium auf, weil im GKV-
Bereich eine Absenkung der Indikati-
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onsschwelle für künstliche Befruchtungen
durch eine Zunahme der Anbieterzahl
vermieden werden soll [25, S. 16]. Diese
„Befürchtung“ besteht bei der PID nicht,
da § 3a Abs. 2 ESchG die möglichen
Indikationen limitiertunddurchdasnot-
wendige Votum einer Ethikkommission
die Einhaltung dieser Vorgaben sicher-
stellt. Auch in der ähnlich formulierten
Vorschrift des § 109 Abs. 2 Satz 2 SGB V,
der den Abschluss von Versorgungsver-
trägen mit Krankenhäusern regelt, wird
die Bedarfsgerechtigkeit als Kriterium
des Vertragsschlusses aufgestellt. Doch
hierbei handelt es sich ebenfalls um Re-
gelungen über die Versorgung gesetzlich
Versicherter, die vor dem Hintergrund
des Wirtschaftlichkeitsgebotes in § 12
SGB V einen anderen Bereich (den
GKV-Bereich) betreffen als die Frage
der Zulassung von PID-Zentren. Auch

der Ausnahmecharakter der PID kann
als Maßgabe für die Zulassung von PID-
Zentren schließlich nicht überzeugen:
Das Ziel des § 3 Abs. 2 Satz 3 PID-
Verordnung einer „Verhinderung der
Ausweitung der PID-Durchführung“
[17, S. 3] wird schon durch das Verbot
in § 3a Abs. 1 ESchG und die in § 3a
Abs. 2 ESchG normierten Ausnahmen
hinreichend verfolgt.

Der Gedanke, dass eine Begrenzung
der PID-Zentren stattfinde, ist gleich-
wohl in § 3a Abs. 3 Satz 3 Nr. 1 ESchG
angelegt [2,S.126 f.],dadieVerordnungs-
ermächtigung sich ausdrücklich auf die
„Anzahl“ der Zentren erstreckt. Teilwei-
sewurden landesgesetzlich entsprechend
konkrete Vorgaben aufgestellt. So ist in
NRW die Zulassung nur eines Zentrums
vorgesehen (§ 2Abs. 2 Satz 1 PIDGNW).
Der Gesetzentwurf der Landesregierung
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NRW sah noch unter der Annahme von
ca. 60 Anträgen pro Jahr nicht mehr als
ein Zentrum jeweils für Nordrhein bzw.
Westfalen-Lippe vor [26, S. 11]. Andere
Länder begrenzen die Zahl der Zentren
nicht in diesemMaße: In Bayern wurden
bspw. bis Juli 2015 vier Zentren zugelas-
sen[27,S.2].Esstellt sichvordiesemHin-
tergrund die grundsätzliche Frage, ob die
von§3Abs.2PID-VerordnungderZulas-
sung vorausgesetzte Praxiserfahrung in
den Bereichen Humangenetik bzw. Re-
produktionsmedizin, zu deren Nachweis
nach der Begründung zur PID-Verord-
nung „zunehmend auf die Präimplanta-
tionsdiagnostik selbst abgestellt werden
kann“ [23, S. 22], künftig in nicht als
PID-Zentrum zugelassenen Einrichtun-
gen noch gewonnen werden könnte.

Der erwartete Bedarf sowie der Aus-
nahmecharakter der PID sollten im
Ergebnis unter dem Gesichtspunkt der
Chancengleichheit bislang nicht zugelas-
sener Bewerber keine leitendenKriterien
darstellen. Vorzugswürdig gewesen wäre
insoweit die Beibehaltungder erstenEnt-
wurfsfassung der PID-Verordnung, die
einen Zulassungsanspruch entsprechend
qualifizierter Zentren vorsah. Denn in
diesem Fall hätten Bewerber die beruf-
liche und wirtschaftliche Entscheidung
treffen können, ob sie trotz geringer
Fallzahlen die Qualitätsanforderungen
erfüllen und einen entsprechenden An-
trag stellen wollten. Da es gemäß § 3
Abs. 2 Satz 3 PID-Verordnung auch die
Zulassungskriterien „öffentliche Interes-
sen“ und „Vielfalt der Bewerber“ gibt,
könnte eine Lösung für künftige Fälle
darin liegen, diesen Kriterien bei der
Zulassungsentscheidung mehr Gewicht
einzuräumen. In gleichemMaße versteht
es sich allerdings, dass jene Zentren, die
den Aufwand einer Erstzulassung auf
sich genommen haben, auch künftig
eine Planungssicherheit haben müssen.
Es wird sich zeigen, ob die Zulassungs-
behörden diesem Spannungsfeld mit
den derzeitigen Vorgaben hinreichend
Rechnung tragen können.

Die aufgezeigte Begrenzung der Teil-
nahme von Reproduktionsmedizinern
und Humangenetikern über entspre-
chendeZentrenanderPIDwird teilweise
abgemildert durch die Regelung des § 3
Abs. 1 Satz 2 PID-Verordnung. Danach

können als Zentren auch reprodukti-
onsmedizinische und humangenetische
Einrichtungen zugelassen werden, zwi-
schen denen durch Kooperationsvertrag
sichergestellt ist, dass die in § 3 Abs. 1
Satz 1 PID-Verordnung genannten Vor-
aussetzungenerfüllt sind.DieseRegelung
soll auch niedergelassenen Leistungser-
bringern die Teilnahme an der PID
ermöglichen [23, S. 17]. Nach der Vor-
gabe der Bundesregierung ist für eine
zulassungsfähige Kooperation jedenfalls
erforderlich, dass die Kooperationspart-
ner die gleichenQualitätsanforderungen
wie ein organisatorisch einheitliches
Zentrum erfüllen [23, S. 17]. Durch die
Eröffnung der Kooperationsmöglichkeit
erfolgt daher keine Modifikation der
Qualitätsanforderungen. Zugleich sollen
die kooperierenden Einrichtungen in
gewisser räumlicher Nähe zueinander
liegen, um einen reibungslosen Ablauf
der PID zu gewährleisten und unnötigen
Aufwand für Patienten zu ersparen [23,
S. 17].

III. Kostenübernahme bei PID

Nachdem festgestellt wurde, dass dem
grundsätzlichen Verbot der PID in § 3a
ESchG auch eine grundsätzlich zweifel-
hafteLimitierungmöglicherLeistungser-
bringer durch § 3 PID-Verordnung folgt,
ist abschließend ein Blick auf die Kos-
tenfrage zu werfen [vgl. dazu auch: 16,
S. 425]. Die für eine begrenzte Zulassung
der PID votierenden und in den Bun-
destag eingebrachtenGesetzentwürfe aus
dem Jahr 2011 hielten die Übernahme
der Kosten einer PID durch Steuermittel
bzw. die gesetzliche und private Kran-
kenversicherung jedenfalls nicht für aus-
geschlossen. Die Kostenbelastung wur-
de aufgrund der zu erwartenden gerin-
gen Fallzahl als „begrenzt“ eingeschätzt
[28]. Dass allerdings bis heute keine Kos-
tenübernahme durch die GKV vorgese-
hen ist, folgt letztlich aus zwei Entschei-
dungen des Bundessozialgerichts (BSG).
Auf die Klage gesetzlich versicherter Pa-
tienten entschied schließlich das BSG,
dass die PID keine Leistung der GKV
nach den §§ 11, 27 ff. SGB V darstel-
le [29, S. 359]. Das Gericht begründet
diese Auffassung vor allem damit, dass
die PID nicht einer vom Leistungsum-

fang umfassten Behandlung oder Unter-
suchung der betroffenen Partner, son-
dern der Vermeidung einer künftigen
Erkrankung eines eigenständigen Lebe-
wesens und der Untersuchung befruch-
teter Eizellen diene [29, S. 360]. Auch
weitere mögliche Anspruchsgrundlagen
für „Kassenleistungen“ erachtete das Ge-
richt insoweit als nicht einschlägig [29,
S. 360 ff.]. Ebenso entschied das BSG
kurz darauf über die Polkörperdiagnos-
tik [30].Dieser Befund erscheint vor dem
Hintergrund, dass gemäß § 24b Abs. 1
SGBVdurchaus LeistungenderGKVbei
nicht rechtswidrigem Schwangerschafts-
abbruch gewährt werden, wenig einsich-
tig. Die Kritik an diesem Ergebnis rich-
tet sich aber nicht in erster Linie an das
durch gesetzliche Vorgaben gebundene
BSG (Art. 20 Abs. 3 GG), sondern an
den Gesetzgeber, der eine Regelung der
Kostentragung veranlassen sollte.

Fazit

Der schließlich in § 3a ESchG umgesetz-
te Gesetzentwurf Flach, Hintze et al.
hat sich das Ziel gesetzt, „die gesetzli-
che Grundlage für eine eng begrenzte
Anwendung der PID in Deutschland zu
schaffen“ [11, S. 7]. Die Umsetzung die-
ses Anliegens ist jedoch aufgrund der
eingetretenen Verzögerungen nicht
durchweg geglückt [zu weitergehender
Kritik: 21]. Auch der Inhalt bestehender
Regelungen ist differenziert zu betrach-
ten: Da die mit § 3a ESchG bezweckte
„eng begrenzte Anwendung“ der PID
freilich das Pendant der „weitgehenden
Nichtanwendung“ darstellt, verwundert
es wenig, dass auch die PID-Verordnung
und teilweise landesgesetzliche Re-
gelungen einen eher restriktiven Cha-
rakter aufweisen. Begleitet von einer
Begrenzungmöglicher Leistungserbrin-
ger und Enthaltsamkeit in der eigentlich
notwendigen Hinwendung zur Kosten-
frage überzeugen die Regelungen zur
PID in Deutschland daher in der Ge-
samtschau nur bedingt.
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Fachnachrichten

Bildung Europäischer
Referenznetzwerke

ERN-Informationen der Euro-
päischen Kommission

Die Europäische Kommission hatte am
7.4.16einen InformationstagzurAusschrei-

bung für ERN – Europäische Referenznetz-

werke durchgeführt. Im Nachgang der
Veranstaltung hat die Europäische Kom-

mission einen Link veröffentlicht, unter
welchemdie Präsentationen der Veranstal-

tung heruntergeladen werden können:

http://ec.europa.eu/health/ern/events/
ev_20160407_en.htm#b

Das Bundesministerium für Gesundheit

hält unter folgendem Link Informationen
zu den Entwicklungen auf dem Gebiet der

ERN vor.
http://www.bmg.bund.de/themen/

internationale-gesundheitspoli-

tik/europa/europaeische-referenznetz-
werke.html

Quelle: European Reference networks,
www.ec.europa.eu/health
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